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Fachspezifische Studienordnung 
für das lehramtsbezogene Masterstudium im Fach 

„Philosophie/Ethik“(Schwerpunkt Integrierte 

Sekundarschule) 

(AMB Nr. 38/2015) 
 

 

In der Studienordnung wird § 3 Abs. 2 durch 

folgenden Absatz ersetzt: 

 

(2) Der erfolgreiche Abschluss des Studiums qualifi-
ziert für den Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien. 
Der erfolgreiche Abschluss des Studiums qualifiziert 
darüber hinaus für Tätigkeiten in verschiedenen 
Berufsfeldern, vor allem solchen, die ausgeprägte 
analytische und kommunikative Kompetenz in Ver-
bindung mit hohem Reflexionsvermögen erfordern. 

 

 


